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Folie: 125.01.2023

Zuweisungen und Zugänge von Flüchtlingen und 

Asylbewerber in die Stadt Siegen 

Allgemeine Informationen – Zuweisungen

 Zuweisungen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW); auch 

Flüchtlinge aus der Ukraine

 Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen (Wohnsitzauflage)

 Familiennachzüge, Zusammenführungen, Zuzug wegen Arbeit, Studium, …

 Selbst organisierte Ein- und Anreise bei Flüchtlingen aus der Ukraine

Verteilverfahren für die Zuweisung von Asylsuchenden: 

• Zuweisungsverfahren nach Quotenerfüllung

• mindestens 14-tägiger Vorlauf wenn Erfüllungsquote  < 90 % 

• 10 Werktage vor Ankunft personenscharfe Mitteilung über Personenkreis



Folie: 225.01.2023

• Zuweisungen 2022 (ohne Flüchtlinge aus der Ukraine)

114 Asylantragstellende (+ 35 Spätaussiedler)
Herkunftsländer =  Irak, Syrien, Türkei, Mazedonien, Albanien, Bangladesch

32 Personen wurden im Kontext der Bereitschaft zur Aufnahme 

afghanischer Ortskräfte aufgenommen.

Vgl. 

2015 = 1310

2016 =   264

2017 =   215

2018 =     72

2019 =     82 (+ 12 Schutzbedürftige; 17 Spätaussiedler)

2020 =     37 (+ 10 Schutzbedürftige; 28 Spätaussiedler)

2021 =     12 (+ 26 Spätaussiedler; 38 Schutzbedürftige)

(Stand 31.12.2022)

• Erfüllungsquote: 107,89 %

FlüAG Bestand = 1480 Personen

Übererfüllung =   108 Personen
(Stand 20.01.2023)

Zuweisungen FlüAG NRW



Folie: 325.01.2023

Zuweisungen Flüchtlingen und Asylbewerber in die Stadt 

Siegen im Jahr 2022 (mit Wohnsitzzuweisung nach §12a 

AufenthG)

• Bestand: Personen

zum 01.01.2020  1.756 Personen

zum 01.07.2020        1.971 Personen 

zum 01.01.2021 2.031 Personen 

zum 01.07.2021 2.360 Personen

zum 01.01.2022 2.360 Personen

• Erfüllungsquote: 194,51 %

• Übererfüllung: 1.185 Personen

(Stand 22.01.2023)

Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen (Wohnsitzauflage)



Folie: 425.01.2023

Aufnahme Flüchtlinge aus der Ukraine nach §24 AufenthG

1123

962 Personen (Stichtag 31.08.2022 Sonderabfrage)

plus 161 Zuweisungen seit 01.09.2022

Gesamtzahl der in aufgenommenen Personen nach § 24 

AufenthG (Ukraine) inkl. der Zuweisungen nach § 24 

AufenthG (Ukraine) unabhängig von ihrem aufenthalts- und 

leistungsrechtlichen Status  ohne zurückgereiste oder 

weggezogene Personen, das heißt ohne nicht mehr hier 

wohnende Personen 

(Stand 31.12.2022)

Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen (Wohnsitzauflage)



Folie: 525.01.2023

Übergangseinrichtungen - Wohnraum

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen 

• 4 städtische Übergangseinrichtungen mit 

Belegung:

Im Wiesental (Geisweid), Am Dreesch (Hengsbach), 

Tiergartenstraße (Siegen); Rüsterweg 2 (Geisweid)

• 5 weitere städtische (inkl. KEG) und 46 angemietete 

Objekte stadtweit

• 511 Plätze vorhanden, 448 Plätze belegt

(Stand 31.12.2022 )



Folie: 625.01.2023

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen 



Folie: 725.01.2023

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen 



Folie: 825.01.2023

Unterbringungs- und Wohnraumsituation Flüchtlinge 

aus der Ukraine

• Unterbringung in städtischen Unterkünften

• Unterbringung in privaten Unterkünften

• Anteilige Kostenübernahme Stadt Siegen; Regelung

• Unterbringung in selbst angemieteten Wohnungen

• Wohnungsangebote

• Leistungsrechtliche Regelungen

Appell: 

Die Stadt Siegen benötigt dringend Wohnraum für 

Flüchtlinge aus der Ukraine aber auch alle anderen zu uns 

kommenden Personengruppen!

Soziales@siegen.de

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen 



Folie: 925.01.2023

Unterbringungs- und Wohnraumsituation Flüchtlinge 

aus der Ukraine

Übergangseinrichtung Kreuztal - Kredenbach

• bis 30.09.2022 Aufnahme der Geflüchteten und Vertriebenen 

aus der Ukraine wird als gemeinschaftliche Aufgabe der 

Region angesehen; Unterkunftseinrichtung im Sinne einer 

Pufferlösung Nutzung; im Rahmen einer interkommunalen 

Zusammenarbeit

• ab 01.10.2022 (ö. r.) Vereinbarung der Städte Bad Laasphe und 

Freudenberg, der Gemeinde Erndtebrück und der Stadt Siegen 

zur weiteren Nutzung des ehemaligen Krankenhauses 

Unterkunftseinrichtung für unterzubringende Geflüchtete aus 

der Ukraine

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen 



Folie: 1025.01.2023

Unterbringungs- und Wohnraumsituation Flüchtlinge 

aus der Ukraine

Übergangseinrichtung Kreuztal - Kredenbach

• Vorgehaltene Plätze: 

300 davon Stadt Siegen 200

• Aktuelle Belegung: 77 Personen, davon 70 Personen 

zugewiesen nach Siegen

• Organisation mit Sicherheitsdienst, Verpflegung, 

Einrichtungsleitung, Beratung und Betreuung,…

(Stand 11.11.2022)

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Stadt Siegen 



Folie: 1125.01.2023

Geflüchtete aus der Ukraine - Aktuelle Situation 

Registrierung und aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingungen

• Verteilung des unter § 24 AufenthG fallenden Personenkreises 

nach Königsteiner Schlüssel durch die neue Fachanwendung 

„FREE“ (Fachanwendung zur Registerführung, Erfassung und 

Erstverteilung zum vorübergehenden Schutz)

• Registrierung schutzsuchenden Personen durch 

MFFKI/Bezirksregierung Arnsberg vom 07.- 10.06.2022 in Siegen

Geflüchtete aus der Ukraine



Folie: 1225.01.2023

Informationen

Unterstützung durch Ehrenamtliche und Netzwerke in 

der Flüchtlingshilfe

• Netzwerk Sprache und Bildung: Unterstützung ehrenamtlicher 

Sprachkursanbietenden mit Material und fachlichem Input. Beispiel: 

Deutschkurs für Anfänger bei der TSG Siegen in der Turnhalle am Oberen 

Schloss. Beispiel: Sprachcafé der FEG in der Friedrichstraße

• KIQ: MSO engagieren sich für Geflüchtete; Café Mayla; Griffbereit-Kurs; 

Diakonie bietet Deutschkurs für Frauen an, Kinderbetreuung dazu wird  über 

Rotaract Club Siegen und Familienbüro übernommen; Diakonie Näh- und 

Strickkurse für Geflüchtete; Begegnungswerkstatt für geflüchtete Frauen; …

• Finanzielle Unterstützung von Willkommens- und Begegnungsangeboten durch 

Fördergelder des Landesprogramms „Komm-An NRW“ 

• DRK: Bekleidungsbedarfe in Kredenbach; bei Bedarf Schulungs- und 

Fortbildungsangebote; 



Kommunales 

Integrationsmanagement  (KIM)

Aktueller Sachstand 

Ausschuss für Soziales, Familien und 

Senioren 25.01.2023



Folie: 1425.01.2023

Kommunales Integrationsmanagement

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

Baustein 2 - Case-Management (Einsatz von rechtskreisübergeifenden 

Case-Managern zwecks individuellen Unterstützung)

• Der Stadt Siegen standen bisher im Bereich CM 2,0 VZÄ zu, von denen 2 x 0,5 

VZÄ besetzt waren/sind ( 0,5 bei der Stadt Siegen, 0,5 beim freien Träger VAKS)

• seit 01.10.2022 weitere 1,0 VZÄ beim freien Träger befristet bis 31.12.22

• seit 01.01.23  0,5 VZÄ  bei der Stadt Siegen, 0,75 VZÄ beim freien Träger VAKS 

jew. befristet bis 28.02.2023 besetzt 

• Es gibt nun eine Stellenaufstockung im Case Management für zusätzliche 3 

Stellen (insgesamt 5) bei der Stadt Siegen



Folie: 1525.01.2023

Kommunales Integrationsmanagement

Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

Baustein 2 - Case-Management (Einsatz von rechtskreisübergeifenden 

Case-Managern zwecks individuellen Unterstützung)

• Die Stadt Siegen beabsichtigt 3 VZÄ zu besetzen und 2 VZÄ über ein 

Interessenbekundungsverfahren = 6 Stellen freie Träger; 3 Stellen Stadt Siegen

(Entwurf Stellenplan 2023)

• Schwerpunkte 

• Geflüchtete Frauen/ Mütter und Familien

• Wohnen 

• psychisch stark belastete Personen

• Ergebnis informelles Interessenbekundungsverfahren: Eingang von drei

Interessenbekundungen; ein Interessent erfüllt nicht die Vorgaben des

Ministeriums hinsichtlich der Stellenbesetzung (entweder Kommune oder Träger

der Freien Wohlfahrtspflege; gemeinnützige Unternehmergesellschaften gehören

nicht dazu); Alle Bewerber weisen darauf hin, dass grundsätzliches Interesse

besteht, jedoch zusätzlich zu der Pauschale (55.000 €) noch weitere

Personalnebenkosten/Sachkosten benötigt werden.




